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Erwägungen

E. 3
Das Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt räumt dem Bund weiter die Möglichkeit ein,
im Einvernehmen mit den Regierungen der beteiligten Rheinuferkantone einem dieser
Kantone den Vollzug der schiffahrtspolizeilichen und ver- kehrswirtschaftlichen
Vorschriften für die Rheinschiffahrt zu übertragen.

E. 4
Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht: Ich ver- weise auf die interkantonale
Vereinbarung vom 4. Januar 1957 zwischen den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft
und Aargau über den gemeinsamen Vollzug der vom Bund erlassenen
schiffahrtsrechtlichen Vorschriften für die Rhein- strecke zwischen Basel und Rheinfelden.

E. 5
Die Aufgabenteilung, wonach die Kantone mit dem Vollzug der Bundesgesetzgebung
beauftragt sind und dessen Ko- sten selbst tragen, ist ein wichtiger staatsrechtlicher Grund-
satz, der die Souveränität der Kantone stärkt. Sie wissen, dass der Bund gerade heute
versucht, nicht zuletzt aufgrund Ihrer Vorgaben und Aufträge, verschiedene Aufgaben zu-
rückzudelegieren, d. h., dass die Kantone diese Aufgaben übernehmen müssen. Auch hier
diktieren die Mittel die Mög- lichkeiten.

E. 6
Der Kanton Basel-Stadt hat den Umstand, wonach er für den Vollzug der
Rheinschiffahrtsvorschriften zuständig ist, denn auch nie in Frage gestellt. Auch das müsste
beachtet werden. Das ist auch ein Wertfaktor, der nicht von der Hand zu weisen ist.
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